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§ 1 Alle Yachten, die in der aktuellen YS-Liste der Kreuzer-Abteilung des DSV geführt sind, erhalten 
den dort angegeben YS-Grundwert. (Kennzeichen in den Listen: DSV)

§ 2 Alle Yachten, die in der Yardstick-Liste der Berliner Yardstick-Kommission Unterhavel und Wannsee 
(BYK) geführt sind, erhalten den dort angegeben Yardstick-Grundwert. (Kennzeichen in den Listen: BYK)

§ 3 Allen Yachten, die weder in der DSV-Liste, noch in der BYC-Liste geführt werden, wird empfohlen, 
sich an die BYK zu wenden und einen Yardstick-Wert zu beantragen.

§ 4 Alle Yachten, die zur Wettfahrt keinen YS-Wert nach DSV-Liste oder BYK-Liste haben, bekommen 
einen YS-Wert vom Wettfahrtleiter zugewiesen. 
Wenn vorhanden, wird ein Vorjahres-Wert übernommen. 
Bei Neu-Einstufungen ist dem Wettfahrtleiter vom Eigner (möglichst lange) vor Meldeschluss ein 
schriftlicher Antrag zur Erteilung eines YS-Wertes einzureichen. Dieser Antrag muss:
– alle verfügbaren Angaben zu der Yacht enthalten,
– vergleichbare Yachten aus der DSV-Liste benennen,
– vorhandene Ergebnisse anderer YS-Regatten und
– einen Vorschlag für einen YS-Wert enthalten.
Der Wettfahrtleiter wird sich mit einem „kleinen Kreis erfahrender YS-Segler“ beraten und für die Yacht 
einen YS-Wert festlegen. Dieser Wert gilt dann bis auf Widerruf.
Der „kleine Kreis erfahrender YS-Segler“ besteht aus Teilnehmern der Wettfahrt und anderen fachkundigen 
Seglern, die sich selbst für diese Beratung anbieten oder vom Wettfahrleiter dazu gebeten werden. Der 
Wettfahrtleiter wird sich um eine ausgewogene und unparteiische Entscheidung bemühen.
(Kennzeichen in den Listen: Wfl)

§ 5 Bei allen Unstimmigkeiten, die bezüglich der YS-Werte nach § 4 aufkommen können, wird 
grundsätzlich wieder nach den Vorgaben aus § 4 verfahren. Dazu kann auch der Wettfahrtleiter oder ein 
Steuermann aus dem Teilnehmerfeld die Überprüfung des YS-Wertes eines fremden Schiffes beantragen. 
Mündliche Anträge können nicht berücksichtigt werden. Wenn keine Einigung erzielt werden kann, werden 
die Eigner gebeten, nach § 3 zu verfahren.

§ 6 Musste ein YS-Wert aus Zeitmangel ohne die Vorgaben aus § 4 festgelegt werden und die Ergebnisse 
lassen Zweifel an der Richtigkeit dieser Festlegung aufkommen, kann dieser Wert auch noch nach der 
Wettfahrt durch den Wettfahrtleiter korrigiert werden.

§ 7 Gewinnt eine Yacht mit YS-Wert nach § 4 die Gesamtwertung nach YS, so startet diese Yacht bei 
folgenden Wettfahrten mit einem um Eins reduzierten YS-Wert. 
(Anmerkung: Diese Reglung wurde von einem betroffenen Segler angeregt).

§ 8 Folgende Verrechnungen werden vorgenommen, wenn eine Yacht nicht in der Standardausstattung 
segelt:
Segeln ohne Spi (wenn mit Spi Standard ist): YS + 2
Segeln mit Kreuzfock (wenn mit Genua Standard ist): YS + 1
Segeln ohne Kreuzfock (wenn mit Kreuzfock Standard ist): YS + 1
Festpropeller (wenn Faltpropeller Standard ist): YS + 1
Faltpropeller (wenn ohne Propeller Standard ist): YS + 1
Alle Yachten, die mit Spi segeln, erhalten dafür, dass in der Nacht nicht mit Spi gesegelt werden darf, bei der 
Berechnung der Runden-Zeiten nach YS automatisch eine Vergütung von 0,8 YS-Werten (Diese 0,8 erscheint 
nicht in den Listen!). 

§ 9 Die hier beschriebenen Regeln gelten für die 20-Stunden-Wettfahrt der SGaM. Eine Übernahme für 
andere Regatten liegt in der Verantwortung der dortigen Wettfahrtleiter.


